
  
Das Entschuldigungsverfahren in der Oberstufe 
 

1. Auszug aus dem Schulgesetz 
„Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus nicht vorhersehbaren Gründen 
verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule 
und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit.“ (§ 43, Abs. 2 SchulG).  

 
2. Das Entschuldigungsverfahren am Phoenix-Gymnasium 
 

2.1 Das Entschuldigungsformular 
Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, das Entschuldigungsformular der Schule 
eigenverantwortlich zu führen und dieses auf Verlangen unverzüglich vorzuzeigen.  
Es ist der Beleg darüber, dass Entschuldigungen fristgerecht vorgelegt wurden und die 
Berechtigung zum Nachschreiben von Klausuren besteht. 
 

2.2 Verhalten bei Krankheit 
Die Schülerin oder der Schüler trägt die Fehlstunden auf dem Formular ein und legt dies 
zusammen mit einer Entschuldigung (Format: DIN-A-4) bzw. ärztlichen Bescheinigung am 
ersten Schultag nach einer Erkrankung in einer der großen Pause im Oberstufenbüro vor. 
Die Jahrgangsstufenleitung bestätigt den fristgerechten Eingang durch ihre Unterschrift.  
In der nächsten Unterrichtsstunde unterzeichnet auch der Fachlehrer, erst damit gilt die 
Fehlzeit als „entschuldigt“. 
 

2.2 Fehlzeiten bei Klausuren 
Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler aus unvorhersehbaren Gründen eine Klausur, so 
ist die Schule entsprechend § 43, Abs. 2 SchulG und § 23, Abs. 2 APO-GOSt noch am 
selben Tag bis 8.00 Uhr darüber zu informieren sowie spätestens am darauffolgenden Tag 
eine ärztliche Bescheinigung im Oberstufenbüro vorzulegen. Es wird verfahren wie unter 
Nr. 2.1 dargestellt. Im Formular erfolgt der Eintrag durch die Stufenleitung darüber, welche 
Klausur versäumt wurde und ob ein Attest fristgerecht vorgelegt wurde. 
Bei Abiturprüfungen muss die ärztliche Bescheinigung noch am Prüfungstag der Schule 
vorliegen. 
 

2.3 Fehlzeiten aus vorhersehbaren Gründen 
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler aus vorhersehbaren Gründen (z.B. 
Führerscheinprüfung, Musterung) Unterricht versäumt, legt sie/ er spätestens eine Woche 
vor diesem Termin einen Antrag auf Beurlaubung zusammen mit dem 
Entschuldigungsformular im Oberstufenbüro vor.   
 

2.4 Unentschuldigte Fehlzeiten 
Bei Nichtbeachtung dieser Verfahrensgrundsätze werden Fehlstunden als „unentschuldigt 
gefehlt“ gewertet, versäumte Klausuren gem. § 13 APO-GOSt mit „ungenügend“ beurteilt. 
Weitere Maßnahmen können folgen, u.a.: 
„Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann 
die Schule ... ein ärztliches Attest verlangen.“ (§ 43, Abs. 2 SchulG). 
„Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers ... kann ohne vorherige Androhung 
erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen 
insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.“ (§ 53, Abs. 4 SchulG) 
Unentschuldigte Fehlstunden werden gem. § 5, Abs. 6 APO-GOSt auf jedem Zeugnis 
der Oberstufe vermerkt. 
 

 
Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme: 
 
Name:     .................................................................         Jahrgangsstufe: ..................... 
 
Dortmund, den  ............... .............................................         ................................................ 
    (Unterschrift d. Schülerin/ Schülers)              (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)
      


